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Nichterscheinen einetfartei regelmäßig sofort in die mündliche Verhandlung eintreten(§ 279 Abs' 1 s' 1 zPo) und beiNichteÄche'inen n*iJ", priäiär ur*.'o*r*n prozessbe-
voltmächtigten das Ruhen des verfahrens anordnen (§27s il;";'i;öi.--

3. Hinweis gemäß § 139 ZpO:

Die schreiben des Klägers vom 04,04 .2023 und 14.04.2020 werden zugunsten des Kiä-gers als Einspruch gegen das versäumnisurteil vom zg.03.zoze ausgetegt.

Der Kläger wird darauf hingewiesen, dass eine erneute Verhinderung zum Termin durchein ärztliches Attest nachgewiesen werdsn mus§, dassowohr oie v*irraillrilr- ärr rrr1,die Reiseunfähigkett betegt.

gez.

Fe*fier
Richterin anr Amtsgericlrt

Für die Richtigkeit der.Abschrift
Hof, 19.04.2023

Forner, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelte
Durch maschinelle Bearbeitung begtaubigt
- ohne Unterschrifr grlltig

{

6fi""tr+

,?ffipi\r\ryo
fuet)


